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Der Gemeinderat Strengelbach erlässt folgende Richtlinien für den Einsatz von Präsentations-
hilfsmitteln an Einwohnergemeindeversammlungen durch die Stimmberechtigten und Partei-
/Gruppierungsvertreter.  
 
 
Ingress 
Es gibt keine rechtliche Regelung, welche die Rahmenbedingungen festlegen. Nach Empfehlungen 
der Rechtsabteilung der Gemeindeabteilung des Departement Volkswirtschaft und Inneres ist 
einzig ein gänzliches Verbot ausgeschlossen. 
 
 
§ 1 Zulässige Hilfsmittel 
1 Für Rednerinnen und Redner stehen ein Rednerpult und Mikrofon zur Verfügung. Separate Prä-
sentationshilfsmittel stehen nicht zur Verfügung. 
 
2 Zur Verdeutlichung von Anträgen werden Präsentationen von Rednerinnen und Redner in Form 
von Folien als Power-Point-Präsentation zugelassen. Eine Auflage via Hellraumprojektor ist ausge-
schlossen.  
 
§ 2 Definition Umfang der Präsentation 
1 Zur Wahrung der Chancengleichheit für alle Stimmberechtigten wird pro Traktandum und 
Stimmberechtigten eine Präsentation im Umfang von höchsten 10 Minuten zugelassen. 
 
2 Der maximale Umfang der Präsentation liegt bei 5 Folien. 
 
§ 3 Eingabe der Präsentationen/Bereitstellung 
1 Um eine einwandfreie Präsentation zu gewährleisten, muss die vorgesehene Präsentation je-
weils spätestens am Montag vor der Einwohnergemeindeversammlung, 12.00 Uhr, bei der Ge-
meindekanzlei in elektronischer Form vorliegen (per Mail an kanzlei@strengelbach.ch, Transfer-
Link, USB-Stick, CD oder DVD). 
 
2 Allfällige verspätete Eingaben sowie unsittliche und unseriöse Präsentationsinhalte kann der 
Gemeinderat gänzlich oder teilweise ausschliessen. Allfällige spontane Präsentationseingaben am 
Tag der Versammlung werden ohne Sichtung gänzlich ausgeschlossen (Systemsicherheit, inhaltli-
che Mängel, usw.). 
 
§ 4 Inkrafttreten 
Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2022 in Kraft. 
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